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§ 4 MilStG Furcht vor persönlicher
Gefahr

 MilStG - Militärstrafgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 09.09.2017

§ 4.

Furcht vor persönlicher Gefahr entschuldigt eine Tat nicht, wenn es die soldatische P2icht verlangt, die Gefahr zu

bestehen.
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